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	Übermittlung mittels PEC

An den Wirtschaftsteilnehmer 
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[NB: Jedem geeigneten Wirtschaftsteilnehmer einzeln zusenden (z.B. Kontrolle des Auszugs der nicht im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer]
 
PEC
[bookmark: Text8]     


	
	
	

	Diese Vorlage kann zur Durchführung der telematischen Markterhebung im ISOV-Portal https://www.ausschreibungen-suedtirol.it als auch für die Markterhebung „off-line“ verwendet werden

ERSUCHEN UM EINREICHUNG EINES VORANSCHLAGS/VORSCHLAGS
[Voranschlag: Bewertung ausschließlich aufgrund des Preises
[bookmark: _Hlk27566830]Vorschlag: Bewertung aufgrund des Preises und der Qualität]

FÜR DIE DIREKTVERGABE VON
     
[Verfahrenscode]

	
ANTWORT SPÄTESTENS BIS:      

Die roten Abschnitte sind nach Bedarf zu wählen,
die grünen Abschnitte sind Anleitungen, die zu löschen sind.
Version 04/04/2022



Sehr geehrte      ,
Sie wurden durch eine Markterhebung mittels Bekanntmachung der Interessensbekundung, auf die Sie geantwortet haben /nach Einsicht in das telematische Verzeichnis der Autonomen Provinz Bozen / über Internet /       [weitere Methoden angeben] ermittelt.
[bookmark: _Hlk23244090]Das vorliegende Ersuchen wird vom einzigen Verfahrensverantwortlichen (EVV),      , mit Schreiben Prot. Nr.       von       [mangels Ernennung ist es die Führungskraft] im Auftrag von       [die Vergabestelle angeben] gestellt, um über Folgendes Kenntnis zu erlangen: 
- über die von Ihnen angewandten wirtschaftlichen Bedingungen [Voranschlag: Bewertung ausschließlich aufgrund des Preises],
pauschal/auf Maß/teils pauschal und teils auf Maß
	mit Voranschlag, der mittels folgender Methoden zu erstellen ist:
   mit prozentuellem Abschlag auf den Betrag der zu vergebenden Arbeiten
   nach Einheitspreisen (Anlage C1)


oder
- über die von Ihnen angewandten wirtschaftlichen Bedingungen und die Ihnen zur Verfügung stehenden technischen Lösungen [Vorschlag: Bewertung aufgrund des Preises und der Qualität].
pauschal/auf Maß/teils pauschal und teils auf Maß
	mit Voranschlag, der mittels folgender Methoden zu erstellen ist:
   mit prozentuellem Abschlag auf den Betrag der zu vergebenden Arbeiten
   nach Einheitspreisen (Anlage C1)



Art. 1 Beschreibung der Leistung, Ausführungsmodalitäten/Zeitplan
Die Arbeiten sind zu den Bedingungen und in den Modalitäten gemäß Planunterlagen/besonderen Vertragsbedingungen/weiteren beigelegten Unterlagen, die vorliegendem Ersuchen beigelegt sind und dessen integrierenden Bestandteil bilden, auszuführen.
[Für Bauaufträge mit einem Betrag bis zu 40.000 Euro, die keine Baukonzession oder andere Genehmigungen oder Auflagen erfordern, muss das Ersuchen um Einreichung eines  Voranschlags in einer detaillierten Beschreibung der auszuführenden Leistung und einem detailgenauen graphischen Entwurf bestehen, so, dass die Leistung und die Vergütung eindeutig erkannt werden können.]

- Sozialklausel zum Zwecke des Schutzes der Beschäftigungsstabilität

Gemäß Art. 50 GvD Nr. 50/2016 findet die folgende Sozialklausel Anwendung:      .

(Beispiele für Sozialklauseln sind auf der Website der AOV veröffentlicht): 
http://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibungen/vertragsunterlagen.asp


Nur für Ausschreibungen, die ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem PNRR und dem PNC sowie aus den von den Strukturfonds der Europäischen Union kofinanzierten Programmen finanziert werden (Artikel 47 Absatz 1 des Gesetzes 108/2021):
Es wird festgehalten, dass das Vergabeverfahren, für das diese Markterhebung bestimmt ist, ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem PNRR und dem PNC sowie aus den von den Strukturfonds der Europäischen Union kofinanzierten Programmen finanziert wird.

Nur für Ausschreibungen, die ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem PNRR und dem PNC finanziert werden (Artikel 47 Absatz 1 des Gesetzes 108/2021):
Gemäß Artikel 47, Absatz 7 des Gesetzes Nr. 108/2021 "können die Vergabestellen in den Ausschreibungsbekanntmachungen, Bekanntmachungen und Aufforderungen zur Einreichung von Angeboten, unter Angabe angemessener und spezifischer Gründe, von der Aufnahme der in Absatz 4 genannten Teilnahmeanforderungen absehen oder einen niedrigeren Anteil festlegen, wenn der Auftragsgegenstand, die Art oder der Charakter des Projekts oder andere spezifisch angegebene Elemente ihre Aufnahme unmöglich machen oder den Zielen der Universalität und Sozialität, der Effizienz, der Kostenwirksamkeit und der Qualität der Dienstleistung sowie der optimalen Verwendung der öffentlichen Mittel zuwiderlaufen". 

· Die Aufnahme der in Artikel 47 Absatz 4 des Gesetzes Nr. 108/2021 genannten Teilnahmeanforderungen (Kriterien zur Förderung des Unternehmertums junger Menschen, der Eingliederung von Behinderten in den Arbeitsmarkt, der Gleichstellung der Geschlechter und der Einstellung von Jugendlichen unter 36 Jahren und Frauen) wird aus folgender Begründung wird ausgeschlossen:      . 
oder
· Es wird der geringere Anteil von       % bezüglich der Pflicht des Auftragnehmers, für die zur Ausführung des Auftrags oder zur Durchführung der mit dem Auftrag verbundenen oder ihm dienenden Tätigkeiten erforderlichen Neueinstellungen von Jugendlichen und Frauen einen Anteil von mindestens 30 % zu gewährleisten, festgelegt, und zwar aus folgender Begründung:      .
oder
· Gemäß Art. 47 Absatz 4 hat der Auftragnehmer die Pflicht, einen Anteil von mindestens 30% der zur Ausführung des Vertrages oder zur Durchführung von Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem Vertrag notwendigen Anstellungen der Beschäftigung von Frauen und Jugendlichen vorzubehalten. 


Art. 2 Geschätzter Betrag 
Der Gesamtbetrag der Vergütung für die Ausführung der Arbeiten ist in Höhe von maximal       Euro (ohne MwSt., einschließlich Sicherheitskosten) vorgesehen. 
Der angebotene Betrag muss unter dem von der Verwaltung festgelegten Betrag liegen (ohne MwSt.).

Siehe Beilage B - SOA-Kategorie,

Die gegenständlichen Vergabe ist auf der Grundlage der Nichtanwendung der Obergrenze für die Vergabe von Unteraufträgen in Bezug auf die überwiegende Kategorie strukturiert und konzipiert, unbeschadet der Nichtzulässigkeit der Vergabe von Unteraufträgen in Höhe des gesamten Auftragswerts gemäß Artikel 105, Absatz 1 des GvD Nr. 50/2016.
Die Vergabestellen können vorbehaltlich einer angemessenen Begründung im Entscheid zum Vertragsabschluss und durch Angabe in den Ausschreibungsunterlagen wählen, welche Leistungen oder Bauleistungen, die Gegenstand des Vergabevertrages sind, gemäß Artikel 105, Absatz 2 des GvD Nr. 50/2016, aufgrund der besonderen Merkmale der Vergabe vom Zuschlagsempfänger auszuführen sind.
Die Höchstprozentsätze der Untervergabe können sich auf den Gesamtbetrag und/oder auf die einzelnen Kategorien (überwiegende/getrennt ausführbare/SIOS über 10% oder unter 10%) beziehen. Die Höchstprozentsätze sind in der Anlage B anzugeben.
Achtung: jede Beschränkung der Unterauftrag muss mit einer Begründung versehen werden, die Beanstandungen unter dem Aspekt der „Abnormität“ und/oder „Unvernünftigkeit“ standhält, da es sich um eine Behinderung des Prinzips des freien Wettbewerbs handelt.


Die gesamte Ausführung der Leistungen oder Bauleistungen, die Gegenstand des Vergabevertrages sind, darf nicht an Dritte übertragen werden.

Art. 3 Teilnahmeanforderungen
Das Ersuchen um Einreichung eines Voranschlags/Vorschlags ist an Wirtschaftsteilnehmer nach Art. 45 GvD Nr. 50/2016 gerichtet.
Diese müssen bei Interesse folgende Anforderungen erfüllen: 
- Sie müssen im Handelsregister für Tätigkeiten wie die gegenständlichen gemäß Art. 83 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016 eingetragen sein, 
-   die allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 80 GvD Nr. 50/2016 i.g.F.
Nur bei Ausschreibungen, die ganz oder teilweise aus Mitteln des PNRR oder des PNC finanziert werden:
- nicht dem Ausschluss von den Ausschreibungen wegen Verstoßes von Art. 47, Absatz 3 des Gesetzes Nr. 108/2021 unterworfen sein;
- die besonderen Anforderungen gemäß Art. 84 ebd. erfüllen. Teilnehmer, die nicht die SOA-Qualitätszertifizierung besitzen, müssen folgende technisch-organisatorische Anforderungen gemäß Art. 90 DPR Nr. 207/2010 erfüllen:
a) Betrag von gleichartigen Bauarbeiten, die im Fünfjahreszeitraum vor der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung direkt und mindestens in Höhe des Betrags des abzuschließenden Vertrags für öffentliche Verwaltungen oder Private ausgeführt wurden, nachweisbar durch die Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten;
b) Gesamtspesen für Angestellte in Höhe von mindestens fünfzehn Prozent des Betrags der Bauarbeiten, die im Fünfjahreszeitraum vor der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung ausgeführt wurden; liegt das Verhältnis zwischen obigen Kosten und den ausgeführten Bauarbeiten darunter, wird der Betrag der Bauarbeiten fiktiv im Verhältnis so gekürzt, dass der verlangte Prozentsatz wiederhergestellt wird: der so fiktiv gekürzte Betrag gilt als Nachweis der Erfüllung der Anforderungen gemäß Buchst. a);
c) angemessene technische Ausrüstung.
- die Anforderungen für die Kategorien OG2, OS2-A, OS2-B, OS24 (beschränkt auf historische Grünflächen/Grünflächen mit Bindung gemäß Art. 10 Abs. 4 Buchst. f) GvD Nr. 42/2004) und OS25 sind gemäß Art. 12 MD Nr. 154/2017 festgesetzt.

· [bookmark: _Hlk507417821](Im Falle von Vergaben, die AUSSCHLIESSLICH Arbeiten betreffen, die nach Art. 1 Abs. 53 G. vom 6. November 2012 Nr. 190 zu den Tätigkeiten mit erhöhtem Risiko mafiöser Unterwanderung gehören, ist folgende Vorgabe einzufügen:) 
Der Teilnehmer muss vor dem Datum der Angebotsabgabe im Verzeichnis der auf mafiöse Unterwanderung geprüften Lieferer, Dienstleister, Bauausführenden (sog. White List) bei der Präfektur/beim Regierungskommissariat der Provinz, in der der Wirtschaftsteilnehmer seinen Sitz hat, eingetragen sein oder das Ansuchen um Eintragung gestellt haben (vgl. Rundschreiben des Innenministeriums Prot. Nr. 25954 vom 23. März 2016 und Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 18. April 2013, in der Fassung vom Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 24. November 2016).

Der einzelne Wirtschaftsteilnehmer kann gemäß Art. 92 Abs. 1 DPR Nr. 207/2010 an der Direktvergabe teilnehmen, wenn er die wirtschaftlich-finanziellen und technisch-organisatorischen Anforderungen für die überwiegende Kategorie über den Gesamtbetrag der Arbeiten erfüllt oder wenn er die Anforderungen für die überwiegende Kategorie und für die Kategorien der getrennt auszuführenden Arbeiten über die einzelnen Beträge erfüllt. Die Anforderungen für Kategorien getrennt auszuführender Bauarbeiten, die der einzelne Wirtschaftsteilnehmer nicht erfüllt, muss er über die überwiegende Kategorie erfüllen.
Der einzelne Wirtschaftsteilnehmer muss bei sonstigem Ausschluss den Anteil der Leistung angeben, den er mittels Unterauftrag zu vergeben beabsichtigt, im Falle, dass die Untervergabe zwecks Erfüllung der Qualifikationsanforderungen erforderlich ist.
Der Wirtschaftsteilnehmer, an den die Arbeiten zu vergeben sind, wird auf der Grundlage des eingereichten Voranschlags/Vorschlags zur Qualität ausgewählt.

Art. 4 Ausführungsmodalitäten/Zeitplan /Zahlung
Modalitäten und Zeitplan für die Ausführung
Ort  
Zahlungsmodalitäten
oder
Siehe Planunterlagen, besondere Vertragsbedingungen und/oder weitere beigelegte Unterlagen)

     

Art. 5 Modalitäten der Einreichung der Voranschläge/Vorschläge
Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen ihre Unterlagen spätestens bis zum

TAG/MONAT/JAHR, UHRZEIT       

durch das Hochladen im Portal (bei telematischer Markterhebung mittels ISOV-Portal) / mittels elektronischer Post / ZEP an die Adresse      , mit der Aufschrift „     ” [evtl. interner Verfahrenscode] senden.

Der Voranschlag/Vorschlag besteht aus folgenden Dokumenten:

1      
2      

[Inhalt und Dokumente angeben, die der Wirtschaftsteilnehmer einreichen muss. Achtung: für Vergabe von Arbeiten mit Kostenvoranschlag nach Einheitspreisen ist die Anlage C1 beizulegen.]

Da es sich um eine Markterhebung handelt, können die eingereichten Voranschläge/Vorschläge bzw. der Voranschlag/Vorschlag auch vor Ablauf der Frist geprüft werden, doch die Auswahl erfolgt nach Ablauf der festgesetzten Abgabefrist.

Der EVV behält sich vor, nach seinem Ermessen unter den Bewerbern, die auf das Ersuchen um Einreichung eines Voranschlags antworten, den Wirtschaftsteilnehmer auszuwählen, der den für die Vergabestelle vorteilhaftesten Voranschlag eingereicht hat. 
Es steht dem EVV zudem frei, im ordentlichen Wege und nach eigenem Ermessen zusätzliche Wirtschaftsteilnehmer, die nicht an der gegenständlichen Markterhebung teilnehmen, zu konsultieren. 

Die obige Teilnahme stellt keinen Nachweis der Erfüllung der Teilnahmeanforderungen für die Vergabe der Bauleistung dar, deren Bestehen vielmehr vom Wirtschaftsteilnehmer vor Vertragsabschluss über die auszufüllende Anlage A1 zu erklären ist. 

Es sind keine Änderungsvorschläge und/oder bedingte Vorschläge zugelassen.


Gemäß Art. 27 Abs. 5 LG 16/2015 müssen die Wirtschaftsteilnehmer spätestens bei Erhalt des Ersuchens, ihr Angebot im Portal hochzuladen, bereits im telematischen Verzeichnis des „Informationssystems Öffentliche Verträge“ der Autonomen Provinz Bozen eingetragen sein. [obligatorisch für Vergaben über 40.000 Euro, für telematisch abgewickelte Vergaben unter 40.000 Euro um in Genuss der Befreiung gemäß Art. 32 Abs. 1 LG Nr. 16/2015 zu kommen]

ENDGÜLTIGE SICHERHEIT (Art. 36 LG Nr 16/2015): Bei Vergabeverfahren mit geschätztem Wert ab 40.000 Euro (ohne MwSt.) und unter 150.000 Euro (ohne MwSt.) muss der Auftragnehmer die endgültige Sicherheit gemäß Art. 36 LG Nr. 16/2015 in Höhe von      % leisten. [Gemäß Art. 36 Abs 1 LG Nr. 16/2015 beträgt die endgültige Sicherheit 2% des Vertragspreises. Die Vergabestelle kann unter Angabe der Gründe den Sicherheitsbetrag bis auf 1% reduzieren bzw. bis auf 4% erhöhen. Die Begründung ist in den Entscheid einzufügen.]
oder
ENDGÜLTIGE SICHERHEIT (Art. 36 LG Nr. 16/2015): Bei Vergabeverfahren mit geschätztem Wert unter 40.000 Euro (ohne MwSt.) muss der Auftragnehmer gemäß Art. 36 LG Nr. 16/2015 keine endgültige Sicherheit leisten. 

Der Voranschlag/Vorschlag ist von seinem Erhalt an für weitere 180 Tage bindend.

Falls infolge des evtl. Auftrags der Vertragsbetrag einen höheren Wert als       Euro hat, muss der Wirtschaftsteilnehmer die Vertragsgebühren von       an       auszahlen. [Dies muss von Fall zu Fall auf der Grundlage der internen/Gemeindeverordnungen verifiziert werden]

Vorliegendes Ersuchen stellt kein Vertragsangebot dar und verpflichtet die Verwaltung keinesfalls, die Leistung direkt an die antwortenden Wirtschaftsteilnehmer zu vergeben. 

Die Verwaltung behält sich vor, das eingeleitete Verfahren jederzeit aus Gründen, die in ihre alleinige Zuständigkeit fallen, zu unterbrechen, ohne dass die Wirtschaftsteilnehmer Ansprüche deshalb erheben können. 

Für Informationen und Rückfragen (eventuelle Kontakte und/oder Modalitäten für Lokalaugenscheine o.a. angeben, die aufgrund des Gegenstands der Markterhebung nützlich sein könnten]:      .

Nur bei Ausschreibungen, die ganz oder teilweise aus Mitteln des PNRR oder des PNC finanziert werden:

Unterlagen, die vor dem Vertragsabschluss zusammen mit der Anlage A1 Teil I und II (vonseiten des mit der gegenständlichen Markterhebung ermittelten Wirtschafts-teilnehmers) einzureichen sind, wenn es sich um öffentliche Aufträge gemäß PNRR e PNC handelt:

Im Sinne von Art. 47, Absatz 2 des Gesetzes Nr. 108/2021, müssen die Wirtschaftsteilnehmer, die verpflichtet sind, den Bericht über die Personalsituation gemäß Artikel 46 des GvD Nr. 198/2006 (öffentliche und private Unternehmen mit mehr als fünfzig Beschäftigten) zu erstellen, bei sonstiger Nichtvergabe des Auftrages, eine Kopie des zuletzt erstellten Berichts vorlegen, und dessen Übereinstimmung mit dem Bericht bescheinigen, der den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen und der Regionalratsabgeordeten/dem Regionalrats-abgeordneten/Landesrätin/Landesrat in Gleich-stellungsfragen im Sinne des zweiten Absatzes des zitierten Art. 46 übermittelt worden ist, oder, im Falle der Nichteinhaltung der in Absatz 1 desselben Artikels 46 genannten Fristen, eine Bestätigung der gleichzeitigen Übermittlung an die betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen und an die Regionalratsabgeordnete/den Regionalrats-abgeordneten/die Landesrätin/den Landesrat in Gleichstellungsfragen vorlegen.

Im Falle von Bietergemeinschaften, Konsortien, Unternehmensnetzwerken oder EWIV, müssen sämtliche Unternehmen, die den Zusammenschluss bilden sowie die ausführenden Mitglieder des Konsortiums, wenn sie der Pflicht zur Mitteilung laut Art. 46 des GvD 198/2006 unterliegen, die obgenannte Dokumentation vorlegen.

Die Nichtvorlage der in Artikel 47, Absatz 2 des Gesetzes Nr. 108/2021 genannten Unterlagen, sofern diese fällig sind, hat zur Folge, dass dem ausgewählten Wirtschaftsteilnehmer der Auftrag nicht erteilt werden kann.

[bookmark: _Hlk21945868][bookmark: _Hlk22120987]Art 6 Mitteilungen und Aktenzugang 

Der Aktenzugang greift nicht vor Erlass der Maßnahme zur Direktvergabe, die umgehend allen, die einen Voranschlag/Vorschlag eingereicht haben, mitgeteilt wird. [Die Mitteilung der Maßnahme wird angeraten, ist aber nicht obligatorisch, da die Direktvergaben gemäß Art. 27 LG Nr. 16/2015 informelle Verfahren sind und Art. 76 Abs. 2/bis GvD Nr. 50/2016 über die Mitteilungspflichten somit nicht angewandt wird.]

Die Vergabemaßnahme wird zur allgemeinen Kenntnisnahme auf der institutionellen Webseite der Vergabestelle unter „Transparente Verwaltung“ und das Ergebnis auf dem Portal des Informationssystems für öffentliche Verträge veröffentlicht. [Bei Verwendung des Portals wird die Veröffentlichungspflicht automatisch vom Portal erfüllt, indem am Ende des Verfahrens auf „Ergebnis“ geklickt wird. Bei Offline-Vergaben mit geschätztem Betrag unter 40.000 Euro muss das Ergebnis fristgerecht auf https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/ unter „Zuschläge und Vergaben“ veröffentlicht werden.]

Ort und Datum      	
      									 Der EVV	
(gezeichnet mit digitaler Unterschrift) 
Anlagen: 
· Planunterlagen/besondere Vertragsbedingungen /weitere beigelegte Unterlagen 
· Beilage B - SOA-Kategorie
·  C1
· Anlage A1 – Teil I und II
· Muster Beauftragungsschreiben [mit vertraglichen Details, darunter z.B. die Strafen]




INFORMATIONEN ZUM SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN


Achtung: hier das Informationsschreiben gemäß Art. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 einfügen 


1


